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Einwohnergemeinde Rüderswil 
 
 

Reglement über die Benützungsgebühren für öffentliche Wiegege-
räte der Einwohnergemeinde Rüderswil 

 
Die Einwohnergemeinde Rüderswil erlässt gestützt auf 
 

- Art. 15 des Bundesgesetz vom 9. Juni 1977 über das Messwesen,  
- Art. 14 der eidg. Verordnung vom 25 Juni 1980 über Aufgaben und Befugnisse der 

Kantone im Messwesen (Eichämter-Verordnung), 
- Art. 1 und 3 Abs 1 der kant. Verordnung vom 23. Dezember 1981 über das Mass- 

und Gewichtswesen, 
- Art. 5 Buchstabe 1 der Verordnung vom 1. Oktober 1986 über Gebühren der Volks-

wirtschaftsdirektion des Kantons Bern und 
- Art. 14 Abs. 1 Bst. b) des Organisations- und Verwaltungsreglementes der Einwoh-

nergemeinde Rüderswil vom 21. Juni 1977 
 
folgendes Reglement:  
 
 Art. 1 
 
Gebühren 1 Für die Benützung öffentlicher Wiegegeräte gilt folgender Gebüh-

ren-Rahmen: 
 

1. Grundtarif 
 
Der Grundtarif beträgt für jede Wägung  Fr. 2.00 
 
2. Klein- und Grossvieh 
 
a) Kleinvieh 
 
erstes Stück Fr. 2.00  bis  Fr.  4.00 
jedes weitere Stück in gleicher    Fr. 1.00 
Wägung 
 
b) Grossvieh 
 
jedes Stück Fr.  3.00 bis Fr. 5.00 
 
3. Andere Wägungen 
 
 1 - 2'000 kg Fr.  3.00 bis Fr.  6.00 
 2'001 - 3'000 kg Fr. 5.00 bis Fr. 10.00 
 3001 - 5'000 kg Fr. 7.00 bis Fr. 14.00 
 5'001 - 10'000 kg Fr. 9.00 bis Fr. 16.00 
 10'001 - 20'000 kg Fr. 10.00 bis Fr. 20.00 
 über - 20'000 kg Fr. 18.00 bis Fr. 28.00 
 
2 Tarawägungen sind im vorgenannten Gebührentarif inbegriffen.  

 
 
 
 



Waagscheine Art. 2 
 
Die Waagscheine sind für alle Wägungen unentgeltlich auszustel-
len. 

 
Tarif Art. 3 
  

Der Gemeinderat setzt die Gebühren im Rahmen der in Art. 1 ge-
nannten Ansätze fest. 

 
Weitere  Art. 4 
Obliegenheiten 

Der Gemeinderat ist weiter zuständig für alle weiteren Obliegenhei-
ten im Waagwesen. 

 
Inkrafttreten Art 5 
 

Dieses Reglement tritt am Tage nach der Genehmigung durch die 
Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern in Kraft. 
 
 
 

Genehmigung 
 
Die Einwohnergemeinde Rüderswil hat an ihrer heutigen Versammlung das vorliegende 
Reglement über die Benützungsgebühren für öffentliche Wiegegeräte der Einwohnerge-
meinde Rüderswil genehmigt.  
 
3437 Rüderswil,  
30. Juni 1988/rd 
      NAMENS DER EINWOHNERGEMEINDE 
 
          Der Präsident:            Der Sekretär:  
         sig. W. Zaugg            sig. H.P. Wirth 
 
 
  Von der Volkswirtschaftsdirektion genehmigt. 
  Bern, 11. August 1988 
 
  Der Volkswirtschaftsdirektor: 
  sig. Regierungsrat Dr. B. Müller 
 
 
 

Bescheinigung 
 
Das vorliegende Reglement über die Benützungsgebühren für öffentliche Wiegegeräte der 
Einwohnergemeinde Rüderswil hat je 20 Tage vor und nach der Gemeindeversammlung 
vom 30. Juni 1988 in der Gemeindeschreiberei öffentlich aufgelegen.  
Die Auflage wurde ordnungsgemäss im Amtsblatt des Kantons Bern und im Anzeiger für das 
Amt Signau publiziert. Während der vorgeschriebenen Auflagefrist und innert der 30-tägigen 
Beschwerdefrist sind keine Einsprachen gegen den Erlass dieses Reglements eingegangen.  
 
Rüderswil,      Der Gemeindeschreiber: 
2. August 1988/rd 
       sig. H.P. Wirth 



 
 
 

Teilrevision/Änderungen vom 7. Juni 2007 
 
Anpassung der gesetzlichen Grundlagen des übergeordneten Rechts. 
 
Die Einwohnergemeinde Rüderswil erlässt gestützt auf:  
 

- Art. 15 des Bundesgesetz vom 9. Juni 1977 über das Messwesen,  
- Art. 14 der eidg. Verordnung vom 25 Juni 1980 über Aufgaben und Befugnisse der 

Kantone im Messwesen (Eichämter-Verordnung), 
- Ziff. 8.3 – 8.3.2 Änderung vom 20. Oktober 2004 der Verordnung über die Gebühren 

der Kantonsverwaltung (BSG 154.21)  
- des Organisationsreglementes der Einwohnergemeinde Rüderswil vom 7. Dezember 

2004 
 
 
 
Die Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2007 nahm diese Änderungen an.  
 
 
              Namens der Gemeindeversammlung 
              Der Präsident:           Die Gemeindeschreiberin: 
 
 
 
              Simon Gerber            Barbara Siegenthaler 
 
 
 
 
Auflagezeugnis 
 
Die unterzeichnete Gemeindeschreiberin bescheinigt, dass das Reglement über die Benüt-
zungsgebühren für öffentliche Wiegegeräte vom 8. Mai 2007 bis zum 7. Juni 2007 zur Ein-
sichtnahme in der Gemeindeverwaltung Rüderswil öffentlich aufgelegt worden ist. Die Aufla-
ge wurde vorschriftsgemäss publiziert. 
 
 
3437 Rüderswil, 16. Juli 2007 
 
Die Gemeindeschreiberin: 
 
 
 
B. Siegenthaler 
 
 


